
INTER Opti.
Fühl dich frei!



Du bist jung und 
unentschlossen?  

Kein Problem! 

Einfach den INTER Opti jetzt ab-

schließen und später entschei-

den, ob du deine gesetzliche 

Krankenversicherung aufbessern 

oder bei Erfüllung der Vorausset-

zungen gleich ganz in die private 

Krankenversicherung der INTER 

wechseln willst.



Wozu braucht man einen Optionstarif?
•  Wenn du eine Krankenversicherung abschließen möchtest, musst du in der Regel 

Gesundheitsfragen beantworten. Krankheiten müssen also angegeben werden 
und können dazu führen, dass du den gewünschten Versicherungsschutz nicht 
erhältst. 

  Den Optionstarif schließt du möglichst jung und gesund ab. Dein guter Gesund-
heitszustand wird für lange Zeit eingefroren. Jahre später, wenn du eine Kranken-
versicherung abschließen möchtest, kannst du dann ohne erneute Gesundheits-
prüfung in den gewünschten Tarif wechseln.

Wie lange kann man den Gesundheitszustand „einfrieren“?
•  Im INTER Opti kann dein Gesundheitszustand bis zum 50. Lebensjahr eingefroren 

werden. Ab Geburt wären das also 50 Jahre!

Wer kann den INTER Opti abschließen?
•  Jeder, der in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Also gesetzlich 

Pfl ichtversicherte und Familienversicherte. Sogar freiwillig Versicherte können 
sich versichern und haben spezielle Optionsrechte.

•  Personen mit Anspruch auf Heilfürsorge aus einem deutschen öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis.

•  Personen, die bereits bei der INTER eine private Krankenzusatz- oder Krankenvoll-
versicherung abgeschlossen haben.

Was ist bei Abschluss zu beachten?
•  Dein ständiger Wohnsitz muss sich zum Zeitpunkt des Abschlusses in Deutsch-

land befi nden und du darfst höchstens 44 Jahre alt sein.
•  Kinder können ab Geburt versichert werden. Entweder mit Gesundheitsprüfung 

oder sogar ohne Gesundheitsprüfung, wenn das Kind nach §198 VVG nachver-
sichert werden kann, weil ein Elternteil mindestens 3 Monate vor der Geburt des 
Kindes bereits den INTER Opti abgeschlossen hatte.

Wie oft kann man das Optionsrecht in Anspruch nehmen?
•  Grundsätzlich ist der INTER Opti ein Joker, den du in der gesamten Vertrags-

laufzeit bei allen aufgeführten Konstellationen ein einziges Mal ziehen kannst. 
Ausnahme: Ziehst du das Optionsrecht zuerst, um eine oder mehrere Kranken-
zusatzversicherungen bei der INTER abzuschließen, bleibt das Optionsrecht für 
einen späteren Wechsel in eine Krankenvollversicherung der INTER erhalten! Nur 
in dieser Reihenfolge hast du sozusagen insgesamt zweimal ein Ausübungsrecht. 

  Ob und in welcher Konstellation das Optionsrecht gezogen wird, hängt von den 
jeweiligen Voraussetzungen ab und davon, ob die versicherte Person den Joker 
aufgrund des Gesundheitszustandes überhaupt ziehen muss.

Wie lange hat man Zeit, das Optionsrecht anzumelden?
•  Je nach Konstellation ganz komfortabel bis zu 6 Monate vor festen Zeitpunkten 

oder bis zu 6 Monate nach auslösenden Ereignissen. 

50. Geburtstag
•  Nutzt du alle nachfolgend beschriebenen Optionen bis zum 50. Lebensjahr nicht, 

hast du bei Vollendung des 50. Lebensjahres letztmalig die Möglichkeit, das Op-
tionsrecht in Anspruch zu nehmen.



Kein Problem! 

Jetzt den INTER Opti abschlie-

ßen und euer Kind ab Geburt 

sorgenfrei und ohne lästige Ge-

sundheitsprüfung versichern. Die 

richtige Krankenversicherung für 

euer Kind wählt ihr bei der INTER 

einfach später aus.

Ihr plant Nachwuchs und wollt für euren 
Sprössling nur das Beste? 
Ihr wisst aber nicht, welcher Kranken-
versicherungsschutz sinnvoll ist?  



Wann kann man einmalig in eine oder mehrere
Krankenzusatzversicherungen wechseln oder 
seine bereits bei der INTER bestehenden Kran-
kenzusatzversicherungen optimieren?

•  Zeitpunkte: Ab Vertragsbeginn habt ihr alle 3 Jahre 
insgesamt ein Mal die Möglichkeit, das einmalige 
Optionsrecht zu ziehen.

•  Ereignisse: Sollte der Dreijahreszyklus nicht passen, 
kann das insgesamt einmalige Optionsrecht auch in 
Anspruch genommen werden, wenn die versicherte 
Person: 

  - heiratet,
 -  eine abhängige Beschäftigung aufnimmt,
   - eine Ausbildung oder ein Studium beginnt oder  
   beendet, 
  - die Versicherungsplicht in der gesetzlichen  

  Krankenversicherung (GKV) oder die   
  Familienversicherung in der GKV endet, 

 - der Anspruch auf Heilfürsorge oder eine Binde- 
   frist in der GKV endet oder 
 - sich als versicherter Human- oder Zahnmedizi- 
   ner niederlässt (z. B. Praxisgründung).

•  Ihr könnt Krankenzusatzversicherungen der 
INTER neu abschließen oder bereits bestehende 
Krankenzusatzversicherungen bei der INTER 
optimieren. Letzteres macht Sinn, wenn die bei der 
INTER bestehenden Tarife schon älter sind (z. B. im 
Kindesalter abgeschlossen) und es bei der INTER 
mittlerweile modernere und leistungsstärkere Tarife 
gibt.

•  Ihr solltet den einmaligen Umstellungszeitpunkt also 
gut wählen. Optimal nutzt ihr das Optionsrecht, 
wenn ihr ein umfangreiches Zusatzversicherungs-
paket abschließt. Denn: Zieht ihr das Optionsrecht, 
erlischt dieses für die Krankenzusatzversicherung.

•  Da das Optionsrecht für einen etwaigen späteren 
Wechsel in eine Krankenvollversicherung der INTER 
erhalten bleibt, wird der INTER Opti nach der Inan-
spruchnahme für Zusatzversicherungen nicht been-
det. Der Beitrag muss weiterhin entrichtet werden.

kenzusatzversicherungen optimieren?

 - der Anspruch auf Heilfürsorge oder eine Binde- 
   frist in der GKV endet oder 
 - sich als versicherter Human- oder Zahnmedizi- 
   ner niederlässt (z. B. Praxisgründung).



Du bist Medizinstudent und willst dich nach deiner 
Facharztausbildung privat krankenversichern?

Kein Problem! 

Mit dem INTER Opti frierst du heute für ein Ta-

schengeld deinen Gesundheitszustand ein.

Sobald die Zeit gekommen ist, kannst du ohne 

Probleme in einen der Top-Mediziner-Tarife der 

INTER wechseln.



Du willst dich selbstständig 
machen und privat krankenversi-
chern, weißt aber noch nicht, 
wie dein Laden in den ersten 
Jahren laufen wird?

Kein Problem! 

Jetzt den INTER Opti für ein Taschengeld ab-

schließen und wenn der Euro rollt, suchst

du dir einfach deinen Krankenversicherungs-

schutz bei der INTER aus.

Du willst dich selbstständig 
machen und privat krankenversi-machen und privat krankenversi-
chern, weißt aber noch nicht, 
wie dein Laden in den ersten 
Jahren laufen wird?
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wie dein Laden in den ersten 



Wann kann man einmalig in eine Krankenvollver-
sicherung wechseln?
Der Wechsel ist möglich, wenn:
•  deine Versicherungspfl icht in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung (GKV) endet,
•  dein Anspruch auf Familienversicherung in der GKV 

endet, 
• dein Anspruch auf Heilfürsorge endet oder
• eine Bindefrist in der GKV endet.

Die neue private Krankenvollversicherung beginnt 
rückwirkend zum Zeitpunkt der Beendigung der Vor-
versicherung, um eine Versicherungslücke zu vermei-
den.

Achtung:
Bleibt die versicherte Person freiwillig in der GKV ver-
sichert, hat sie innerhalb von 36 Monaten nach Beginn 
der freiwilligen Mitgliedschaft in der GKV (z. B. nach 
Wegfall der Versicherungspfl icht aufgrund Aufnahme 
einer selbstständigen Tätigkeit) nochmals die Möglich-
keit, in eine Krankenvollversicherung der INTER zu 
wechseln, wenn sich:
• der allgemeine GKV-Beitragssatz,
• der Zusatzbeitrag in der GKV oder
•  der GKV-Beitrag aufgrund der Festsetzung der Bei-

träge basierend auf den tatsächlichen Einnahmen 
ändert (z. B. wenn bei Selbstständigen der erste 
Steuerbescheid der GKV vorgelegt wird).

Freiwillig in der GKV versicherte Personen:
Personen, die bei Abschluss des Tarifs INTER Opti 
bereits freiwilliges Mitglied in der GKV waren, haben 
ein einziges und besonderes einmaliges Options-
recht, um sich möglicherweise doch noch für die 
private Krankenversicherung zu entscheiden, und 
zwar exakt zum Ende des 36. Monats ab Beginn 
des Tarifs INTER Opti.

Besonderheit für Mediziner: Mediziner, die bei 
Abschluss des Tarifs INTER Opti bereits freiwillig in 
der GKV versichert waren, können zum Zeitpunkt 
der Niederlassung (z. B. Gründung oder Übernah-
me einer Praxis) das einmalige Optionsrecht ziehen 
und können im Zuge dessen sogar bis zu 800 Euro 
pro Tag ab dem 15. Tag Krankentagegeld
abschließen.
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Du bist bereits bei der INTER 
privat versichert und hättest gern 
die Möglichkeit, deinen Versiche-
rungsschutz später einmal zu 
erhöhen, weißt aber nicht wann? 

Kein Problem! 

Jetzt den INTER Opti abschließen und später

deinen passenden Versicherungsschutz bei

der INTER auswählen.



Wann kann man einmalig seine bereits bei der 
INTER bestehende Krankenvollversicherung opti-
mieren und wieso kann das sinnvoll sein?
•  Du kannst einmalig zum 3., 5. oder 10. Versiche-

rungsjahr (Beantragung 6 Monate im Voraus) den 
bestehenden Versicherungsschutz in einen verkaufs-
offenen leistungsstärkeren Tarif umwandeln.

•  Das einmalige Optionsrecht kann auch (innerhalb 
von 6 Monaten nach Eintritt des Ereignisses) in An-
spruch genommen werden, wenn die versicherte 
Person aus einem Angestelltenverhältnis in eine 
selbstständige Tätigkeit oder von einer selbst-
ständigen Tätigkeit in ein Angestelltenverhältnis 
wechselt oder wenn der Arbeitgeber gewechselt 
wird.

•  Das kann insbesondere bei Medizinern Sinn 
ergeben, da alle Krankenvollversicherungen der 
INTER für Mediziner kein Optionsrecht enthalten. Es 
empfi ehlt sich also, Medizinern bei Abschluss einer 
INTER Krankenversicherung den INTER Opti anzu-
bieten.

Welchen Versicherungsschutz kann man bei Aus-
übung des Optionsrechts auswählen?
•  Krankenzusatz- und Krankenvollversicherungen mit 

ambulanter und stationärer Heilbehandlung, mit 
Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie.

•  Krankentagegelder und Krankenhaustagegelder mit 
in den Annahmerichtlinien und Versicherungsbedin-
gungen festgelegten Höchstgrenzen

Was macht man, wenn man den Optionstarif in 
Anspruch nehmen könnte, aber gesund ist?
•  In diesem Fall solltest du den gewünschten Versiche-

rungsschutz mit normaler Gesundheitsprüfung ab-
schließen. Der Tarif Opti sollte unangetastet weiter-
laufen und kann zum Beispiel genutzt werden, wenn 
der abgeschlossene Krankenversicherungsschutz 
bis zum 50. Lebensjahr im Rahmen der Möglichkei-
ten des Tarifs INTER Opti optimiert werden soll.

Wann endet der Tarif INTER Opti?
Der Tarif endet, wenn:
•  das Optionsrecht für eine Krankenvollversicherung 

ausgeübt wurde, 
• das 50. Lebensjahr vollendet ist, 
•  der Versicherungsnehmer verstirbt und keine versi-

cherte Person den Vertrag fortsetzen möchte oder
•  der gewöhnliche Aufenthaltsort länger als 12 Monate 

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder 
in die Schweiz verlagert wird (abweichende Entschei-
dungen auf Direktionsanfrage prüfbar).

Was kostet der INTER Opti?

Eintrittsalter Beitrag in Euro

0-30 7,30 €

31-35 8,30 €

36-40 9,10 €

41-45 9,60 €9,60 €

Eintrittsbeitrag 

gilt bis 

Vertragsablauf!
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